	Kreisverwaltung

     
- Veterinäramt - 

     
     
     
	Aktenzeichen TSK
	85-382-321

	
	Aktenzeichen KV:
	     

	
	Datum:
	     

	
	
	

	Tierseuchenkasse 

Rheinland-Pfalz

Postfach 1851

55508 Bad Kreuznach

über

	Eingang LUA:

	Landesuntersuchungsamt

Mainzer Straße 112

56068 Koblenz


	Eingang TSK:

	


Übernahme der Kosten der Blutentnahme zur Untersuchung der Hausschweine auf Europäische Schweinepest im gefährdeten Bezirk bzw. im Überwachungsgebiet gem. § 14a Abs. 6 Nr. 2 der Schweinepest-Verordnung in der jeweils gültigen Fassung und den dazugehörigen derzeit geltenden Entscheidungen der EG

	Den beigefügten Antrag des Tierarztes/der Tierärztin

	     
	, vom
	     

	auf Erstattung der Kosten für die Entnahme von Blutproben von Schweinen aus dem gefährdeten Bezirk bzw. Überwachungsgebiet übersenden wir mit der Bitte um weitere Veranlassung.



	Der an den Tierarzt/die Tierärztin gem. § 3 Abs. 2 d Nr. 2 der Beihilfesatzung der Tierseuchenkasse  zu erstattende Betrag errechnet sich wie folgt: 
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Blutentnahmen à

3,44 €

=

0,00 €

zuzüglich Mehrwertsteuer

19%

=

0,00 €

0

x Bestandsgebühr à

25,56 €

=

0,00 €

insgesamt: 

0,00 €



Die Bestandsgebühr schließt die Nebenkosten, insbesondere Verpackungs- und Transportkosten, Wegstreckenentschädigung, Telefonate sowie die Mehrwertsteuer mit ein.

Versagungsgründe gem. § 17 der Hauptsatzung der Tierseuchenkasse sowie § 1 der Beihilfesatzung sind nicht bekannt. Es wird bestätigt, dass die Zahl der entnommenen Blutproben mit den vorliegenden Befunden des Landesuntersuchungsamtes übereinstimmen.

Sachlich und rechnerisch richtig:

Unterschrift des Veterinärbeamten / der Veterinärbeamtin







_1296305745.xls
Tabelle1

		0		Blutentnahmen à		3.44 €		=		0.00 €

				zuzüglich Mehrwertsteuer		19%		=		0.00 €

		0		x Bestandsgebühr à		25.56 €		=		0.00 €

				insgesamt:						0.00 €






